


Wissenstransfer
steht im Hochschulgesetz als Aufgabe 

neben Forschung und Lehre. In den Ziel-

vereinbarungen stellen Land und Hoch -

schulen diese Aufgabe heraus. Doch in der

Praxis zählen für Reputation, Karriere und Leistungszulage häufig

nur Veröffentlichungen in international beachteten Fachjournalen

mit Leistungsmessung durch die Wissenschaft selbst. Und wenn

dann noch auf DFG-Mittel eine Overhead-Pauschale als Sahne-

häubchen gezahlt wird, dann resultieren daraus starke Anreize für

Grundlagenprojekte. 

Wenn wir mehr Kooperation mit Betrieben der Region wollen,

dann müssen wir neue Anreizstrukturen schaffen. Es geht darum,

Transferleistungen zu messen und zu honorieren – auch finanziell.

Die Innovationsstiftung Schleswig-Holstein (ISH) setzt dies in ih-

rem neuen bundesweit einmaligen Pilotprogramm »Transferprä-

mie« um. In Form freier Sach- und Personalmittel wird jährlich an

bis zu 20 Wissenschaftler und ihre Teams ein Overhead für Trans-

feraktivitäten gezahlt. Der neue Transferpreis, mit dem einmal im

Jahr je ein Uni-Wissenschaftler und ein FH-Wissenschaftler aus -

gezeichnet werden, bildet das Sahnehäubchen für den Transfer!

Die ISH setzt bewusst ein Gegengewicht, damit der von der Politik

gewollte Transfer und die Inwertsetzung von Wissen öffentliche

Anerkennung bekommen. Erst mit der Anwendung entsteht aus

Wissen eine Innovation! 

Der rechtliche Rahmen mit neuen Strukturen ist geschaffen. Jetzt

gilt es, dem schleswig-holsteinischen Transferprämienprogramm

durch Namen und Projekte Kontur zu geben. Ich lade alle Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler ein, sich zahlreich zu bewer-

ben. 

Prof. Dr. Hans-Jürgen Block

Vorstand 

1 Million Euro
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Dotierung insgesamt

FH-Preis Uni-Preis

Was wird gefördert?

Das Programm belohnt nachge-

wiesene Transferleistungen, z. B.:

R Transferprojekte (FuE-Projekte

einschließlich Auftragsfor-

schung) mit Unternehmen, Ver-

bänden und/oder Institutionen,

die nicht auf Gewinnerzielung

ausgerichtet sind. 

R Verwertung von Patenten und

anderen Schutzrechten auf FuE-

Ergebnisse aus der Hochschule.

R Firmengründungen und be-

treute Existenzgründungen, die

aus der Hochschule hervorge-

gangen sind.

R andere spezifische Aktivitäten

des Wissenstransfers wie z. B.

Veröffentlichungen in Zeit-

schriften für die Praxis und Ak-

tivitäten in der Weiterbildung.

Was bedeutet »nachgewiesene

Transferleistung«?

Prämiert werden Transferprojekte,

die in den beiden Kalenderjahren

vor der Antragstellung im Haupt-

amt durchgeführt wurden. 

Wer kann einen Antrag stellen?

Anträge können von Professorinnen

und Professoren und anderen mit

selbstständiger  Forschung betrauten

Mitgliedern der Hochschulen des

Landes Schleswig-Holstein über das

jeweilige Präsidium gestellt werden.

Wiederholte Anträge in der Laufzeit

des Programms sind möglich. 

Nicht antragsberechtigt sind Wis-

senschaftlerinnen und Wissen-

schaftler, deren Tätigkeitsschwer-

punkt in außeruniversitären For-

schungsinstituten (z. B. Leibniz-,

Fraunhofer- oder Helmholtz-Insti-

tute) oder in Hochschulen angeglie-

derten Einrichtungen (z. B. Universi-

tätsklinikum Schleswig-Holstein)

liegt.

Fördern
»Ich bin der Innovationsstiftung Schleswig-Holstein dankbar,

dass sie das neue Anreizprogramm zur Förderung des Wissens -

 transfers von den Hochschulen in die Wirtschaft aufgelegt

hat. Das Land unterstützt  die Zielrichtung des Programms

ausdrücklich. Ich kann nur alle Wissenschaftler ermuntern:

Lassen Sie Ihre Transferleistung messen! Und sichern Sie sich

die Belohnung, die Sie verdient haben.«

Dr. Cordelia Andreßen
Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes 
Schleswig-Holstein, Vorsitzende des ISH-Stiftungsrates

»Für die Hochschulen in Schleswig-Holstein ist das 

ISH-Programm eine Chance, herausragendes Engage-

ment von Wissenschaftlern in der Zusammenarbeit

mit der Wirtschaft auszuzeichnen. Die Transferprämie

kann frei für Overhead im Wissenstransfer eingesetzt werden. Das kommt unmittelbar den

Hochschullehrern und ihren Teams zu Gute. Mit den Transferpreisen gibt es zwei ganz 

persönliche Anerkennungen. Mehr Anreiz geht nicht!«

Prof. Dr. Stefan Bartels
Vorsitzender der Landesrektorenkonferenz Schleswig-Holstein
Präsident der Fachhochschule Lübeck

Das Förderprogramm »ISH-Transferprämie«
Wie ist die Transferprämie 

dotiert?

Die Höhe der Transferprämie be-

trägt mindestens 5000 Euro und

maximal 20 000 Euro. Über die

Prämienhöhe entscheidet eine

Fachjury. 

Wofür kann die Transferprämie

verwendet werden?

Die Transferprämie kann für alle

dem Wissenstransfer dienenden

Sach- und Personalaufwendungen

sowie kleinere Investitionen ver-

wendet werden. Die Transferprä-

mie ist eine Zuwendung nach

Landeshaushaltsordnung, deren

Verwendung nachgewiesen wer-

den muss.

Wer kann sich um den 

ISH-Transferpreis bewerben?

Der ISH-Transferpreis ist Bestand-

teil des Prämienprogramms. Unter

den eingereichten Förderanträgen

werden ein Wissenschaftler/eine

Wissenschaftlerin einer Universi-

tät und einer Fachhochschule für

den Preis ausgewählt. Eine geson-

derte Bewerbung nur für den

Transferpreis ist weder erforderlich

noch  möglich.

Belohnen
Messen

Was ist das Besondere am 

ISH-Transferpreis?

Der ISH-Transferpreis wird jährlich

an je einen besonders transferak-

tiven Wissenschaftler aus Univer-

sitäten und aus Fachhochschulen

verliehen. Der mit 10 000 Euro do-

tierte Preis ist eine Auszeichnung

im Sinne einer persönlichen Leis-

tungszulage. Der ISH-Transferpreis

wird jährlich in einer Feierstunde

öffentlichkeitswirksam verliehen.

Wie sieht das Auswahlverfahren

aus?

Die Anträge für die Transferprämie

werden in einer Jury vergleichend

bewertet. Auswahlkriterien sind

Qualität und Quantität der Trans-

feraktivitäten. Viele kleine, vor

 allem regionale Kooperationspro-

jekte können genauso viel wert

sein, wie ein großes Vorhaben.

Auch das finanzielle Volumen von

Transferprojekten und der Firmen-

anteil werden berücksichtigt. Die

Jury empfiehlt der ISH die Empfän-

ger und die jeweilige Höhe der

Transferprämie und schlägt die

beiden Transferpreis-Träger vor.

Die Entscheidung trifft der Vor-

stand der ISH.



ISH-Transferprämie

Förderprogramm für die Hochschulen 
des Landes Schleswig-Holstein

2010 bis 2012
Innovationsstiftung Schleswig-Holstein

»Die Innovationsstiftung Schleswig-Holstein hat mit ihrem neuen Transferprämien-

Programm einen wirklich innovativen Weg beschritten. Das Förderinstrument ist 

ansehnlich dotiert und wird mit seinen zwei jährlichen Preisen die Reputation von

Wissenschaftlern, die mit der Wirtschaft kooperieren, unterstützen. Ich halte den

schleswig-holsteinischen Weg für ein nachahmenswertes Modell, das überregional

für Beachtung sorgen wird.«

Dr. Volker Meyer-Guckel
Mitglied der Geschäftsleitung des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft, Berlin
Mitglied der Fachjury des Programms »ISH-Transferprämie«

»Aus Sicht der schleswig-holsteinischen Wirtschaft eröffnet das neue Prämien-

programm eine gute Perspektive, gerade für die vielen kleinen und mittleren

Unternehmen im Land. Hier haben wir eine klassische Win-Win-Situation, von

der Firmen und Hochschulen gleichermaßen profitieren werden. Ich erwarte 

einen weiteren Impuls für die Forschungs- und Entwicklungstätigkeit und 

damit für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe.«

Dr. Jörn Biel

Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer zu Kiel
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Dr. Kathrin Adlkofer

NORGENTA GmbH

Prof. Dr. Udo Beer

Fachhochschule Kiel

Prof. Dr. Hans-Jürgen Block

Innovationsstiftung Schleswig-

Holstein

Anke Hoffmann

Projektträger Forschungs -

zentrum Jülich GmbH

Dr. Martin Kruse

Industrie- und Handelskammer

zu Kiel

Prof. Dr. Thomas Martinetz

Universität zu Lübeck

Dr. Volker Meyer-Guckel

Stifterverband für die Deutsche

Wissenschaft

Prof. Erhard Pfeil

Patent- und Verwertungsagentur

für die wissenschaftlichen

 Einrichtungen in Schleswig-

 Holstein GmbH

Dr. Gustav Sauer

Ministerium für Wissenschaft,

Wirtschaft und Verkehr des 

Landes Schleswig-Holstein 

Dr. Ingmar Schmidt

Christian-Albrechts-Universität

zu Kiel

Norbert Stock

Vereinigung der Unternehmens-

verbände in Hamburg und

Schleswig-Holstein e. V. 

Prof. Dr. Achim Walter

Christian-Albrechts-Universität

zu Kiel

Ausführliche Informationen und Anträge zum Programm:

www.transferprämie.de

Mitglieder der Fachjury

Antragsfristen:

31. Mai 2010

1. März 2011

1. März 2012

Antragsberatung:

Programmleiter 

Dr. Steffen Lüsse

T 0431. 9805 - 840

luesse@i-sh.de

Lorentzendamm 24

24103 Kiel

T 0431. 9805-800

F 0431. 9805-888

info@i-sh.de

www.i-sh.de




